
Anlage 1 zur DS: 0267/2004/BV 

 
Neue Entgeltordnung für das Seniorenzentrum Weststadt 

 
Die Entgelte im Seniorenzentrum werden wie folgt festgelegt: 
 
 
Entgelte: 
 

a) Mittagstisch € 4,50 
b) Frühstücksbuffet € 5,00 
c) Torten € 1,20 
d) Kaffee € 0,50 
e) Kuchen € 1,00 

 
Bei besonders teuren Einzelzutaten können die Preise bei a) und d) bis zu € 1,00 angehoben 
werden. 
 
 
Raumvermietungen: 
 

a) Gemeinschaftsraum € 20,00 
b) Wintergarten € 20,00 
c) Garten € 20,00 

 
Bei gleichzeitiger Anmietung von mehreren Räumen ermäßigt sich der Mietpreis auf € 15,00 pro 
Raum. 
 
 
Inkrafttreten: 
Die geänderte Entgeltordnung für das Seniorenzentrum Weststadt tritt am 01.04.2005 in Kraft. 
 
 
 
Heidelberg, den 
 
 
 
 
Beate W e b e r 
Oberbürgermeisterin 
 


